
Marketing-Unterlage

Digitale Sicherheit für Kanzleien.   
Gemeinsam mit dem Deutschen Anwaltverein.
HDI ist langjähriger Partner in der Absicherung von 
Rechtsanwälten. In enger Kooperation mit dem Deut-
schen Anwaltverein (DAV) wurde ein Cyber‑Sonder-
kon‑zept entwickelt, das gezielt auf die Anforderungen 
von Kanzleien zugeschnitten ist. Mitglieder eines dem 
DAV angeschlossenen örtlichen Anwaltvereins oder des 
Forums Junge Anwaltschaft profitieren von exklusiven 
Sonderkonditionen und erweiterten Leistungen – für 
mehr Sicherheit und Planbarkeit im Kanzleialltag.

Cyberrisiken im Kanzleialltag.
Ein Cyberangriff legt den Kanzleibetrieb schnell lahm: 
Aktenzugriffe fallen aus, Fristen geraten in Gefahr und 
Mandantendaten sind kompromittiert. Gleichzeitig 
müssen Datenschutzfragen geklärt, Mandanten 
informiert und der Betrieb rasch stabilisiert werden.

Typische Folgen von Cybervorfällen in Kanzleien:
•	 Ausfall der Kanzlei‑IT und Betriebsunterbrechungen
•	 Verlust, Manipulation oder Verschlüsselung sensibler 

Mandantendaten
•	 Datenschutzverletzungen mit Benachrichtigungs‑ 

und Haftungsfolgen
•	 Kosten für IT‑Forensik, Wiederherstellung und 

Krisenkommunikation

Warum eine Cyberversicherung unverzichtbar ist.
Die Vermögensschaden‑Haftpflichtversicherung deckt 
berufliche Pflichtverletzungen von Rechtsanwälten ab. 
Digitale Risiken wie Cyberangriffe oder Datenschutz
vorfälle erfordern jedoch eine eigenständige Absiche
rung. Die HDI Cyberversicherung ergänzt die Berufs‑
haftpflicht gezielt um diese Risiken.

Kooperation 
HDI und DAV: 

�Langjährige Zusammenarbeit im 
Berufsstand der Rechtsanwälte

�Gemeinsame Entwicklung von Sonder‑ 
klauseln und Leistungserweiterungen

�Regelmäßige Anpassung an neue Risiken 
durch Leistungs‑Update‑Garantie

Die Digitalisierung ist aus dem Kanzleialltag nicht mehr wegzudenken. Mit der  
HDI Cyberversicherung sichern Sie Ihre Kanzlei gezielt gegen die typischen digitalen 
Risiken des Anwaltsberufs ab – von kompromittierten E‑Mail‑Konten bis zu 
kritischen Ausfällen von Fristenkalendern und Kanzleisoftware.

Rechtsanwälte  Kooperation HDI, Deutscher Anwaltverein e. V.

HDI Cyberversicherung – Leistungsüberblick.
Die HDI Cyberversicherung wird als eigenständiger  
Vertrag angeboten und ist unabhängig von weiteren 
Versicherungen abschließbar. Sie unterstützt Kanzleien 
nicht nur finanziell, sondern auch organisatorisch 
bei der Bewältigung eines Cyberereignisses – von der 
technischen Soforthilfe bis zur rechtlichen Begleitung.

Der Versicherungsschutz umfasst unter anderem:
•	 Absicherung von Eigenschäden, z. B. Wieder‑ 

herstellung von Daten und Systemen
•	 Haftpflichtschutz bei Datenschutz‑ und 

IT‑Sicherheitsverletzungen
•	 Kostenübernahme für IT‑Forensik, Rechtsberatung 

und Krisenmanagement
•	 Absicherung von Betriebsunterbrechungen infolge 

eines Cyberereignisses
•	 24/7 Cyberschaden‑Hotline und Soforthilfe durch 

spezialisierte Dienstleister

Wenn die IT ausfällt, 
darf die Kanzlei nicht 
stillstehen.

Vorteil: 15 % Nachlass



Bielefeld | Berlin | Hamburg�Betreuung durch die Agentur Menze&Menze und durch einen festen 
Ansprechpartner vor Ort.

�Möglichkeit der ganzheitlichen Beratung zur optimalen Absicherung.

�Regelmäßige Informationen durch Newsletter, über die Landingpage 
oder durch die Agentur Menze & Menze.
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Die DAV‑Cyber‑Sonderklausel ergänzt die regulären 
Versicherungsbedingungen um anwaltsspezifische 
Leistungserweiterungen:

�Exklusive Sonderkonditionen für Kanzleien

�Zweifache Maximierung der vereinbarten 
Versicherungssumme

�Verzicht auf die Schadenfallkündigung nach dem 
ersten Schaden innerhalb der Versicherungsperiode

Übernahme der Kosten eines Schiedsverfahrens

�Schutz bei Cyber‑Betriebsunterbrechungen infolge 
eines Cloud‑Ausfalls.

Regressverzicht gegenüber Mandanten

�Verzicht auf Obliegenheitsprüfung bei Durchführung 
eines dokumentierten Security‑ Baseline‑Checks.

�Leistungs‑Update‑Garantie: automatische 
Anpassungen zukünftiger beitragsfreier 
Verbesserungen des Versicherungsschutzes.

Erweiterter Deckungsumfang durch die DAV‑Cyber‑Sonderklausel.

Sinnvolle Ergänzung: 
Vermögensschaden‑Haftpflicht 
für Rechtsanwälte.
Cyberereignisse können nicht nur IT‑Kosten verur
sachen, sondern auch zu Fristversäumnissen, Daten
schutzverstößen oder Haftungsansprüchen führen. 
Diese Risiken lassen sich nicht immer eindeutig trennen.

Die HDI Vermögensschaden‑Haftpflichtversicherung 
für Rechtsanwälte ist – ebenso wie die Cyberversiche
rung – Bestandteil der DAV‑Kooperation. Auch hier 
profitieren berechtigte Mitglieder von exklusiven Son
derkonditionen, erweiterten Leistungen und speziell 
auf die Anwaltschaft zugeschnittenen Klauseln.

In der Kombination aus Cyberversicherung und Ver- 
mögensschaden‑Haftpflicht entsteht ein ganzheitlicher 
Absicherungsschutz für Kanzleien – für digitale und 
klassische Haftungsrisiken.

Mehr Sicherheit für Ihre Kanzlei 
– auch bei digitalen Risiken.
Mit der HDI Cyberversicherung im Rahmen des DAV‑ 
Sonderkonzepts und der ergänzenden Vermögens‑ 
schaden‑Haftpflicht mit DAV‑Klausel sichern Sie Ihre 
Kanzlei umfassend ab – kompetent, leistungsstark 
und praxisnah.

Mehr Sicherheit für Ihre Kanzlei – auch bei 
digitalen Risiken.

Absicherung 
bei Cyber-
angriffen 

und Daten-
verlusten

Cybersicherheit  
Risiko erkennen,
Absicherung 

wählen,
Kanzlei
schützen

Schutz bei Betriebs-
unterbrechungen durch 
IT- oder Cloud-Ausfälle

Erweiterte 
Leistungen  
DAV-Cyber-
konzept

HDI Versicherung AG  
HDI‑Platz 1
30659 Hannover  
www.hdi.de/rechtsanwaelte

KONTAKT:

Obernstraße 42 
33602 Bielefeld  
t: 0521.399061 0  
f: 0521.399061 30
info@menze-menze.de


